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Pränataldiagnostik: Bloßes „Babyfernsehen“ oder Aussonderung unerwünschter Kinder ?
Vom 29.07. bis 1.08.3011 fand eine Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Studium e.V. zu „Praxis und Folgen vorgeburtlicher Diagnostik“ in Mainz statt. Die Veranstaltung widmete sich den ethischen und gesellschaftlichen Folgen vorgeburtlicher Diagnostik.  

„Hochauflösende, räumliche und bewegte Ultraschallbilder aus dem Mutterleib steigern bei vielen Eltern die Vorfreude auf das werdende Kind. In den USA ist „Babyfernsehen“ weit verbreitet: Heimvideos vom Ungeborenen sind eine willkommene Einnahmequelle. Doch moderne Ultraschallverfahren dienen vor allem dazu, genaue und verlässliche diagnostische Ergebnisse zu erzielen.“ – Mit diesen Worten lädt die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) zu einer Pressekonferenz. 

Hinter Begriffen wie ‚Heimkino’, ‚gläsernem Baby’ und ‚3D-Rundum-Diagnostik’ verschwimmt der eigentliche Sinn der pränatalen Diagnostik. Es sollen vorgeburtliche Fehlbindungen und schwer wiegende Erkrankungen entdeckt werden. Diese Suche ist in eine Kultur eingebunden, die den Eindruck vermittelt, die Geburt eines behinderten Kindes sei vermeidbar und sollte vermieden werden. Wenn Frauen nach diesen Untersuchungen mit einer sie beunruhigenden Diagnose konfrontiert werden, erscheint die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch individuell daher oft als einziger Ausweg.
Seit 30 Jahren wird in Deutschland der Ausbau der vorgeburtlichen Diagnostik forciert. Zunächst war vorgeburtliche Diagnostik nur für eine sehr kleine Gruppe von Eltern mit hohen genetischen Risiken konzipiert. Mittlerweile soll sie allen Schwangeren angeboten werden. Studien belegen die Konsequenzen: So hat sich der Anteil von Kindern mit Down-Syndrom an Förderschulen seit 1970 halbiert. Beim Befund eines Down-Syndroms oder einer Spina Bifida kommt es in neun von zehn Fällen zu einem sogenannten späten Abbruch im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium. Diese Praxis ist ethisch nicht ohne weiteres zu rechtfertigen. Medizinethische Entscheidungskriterien wie die Schwere der Fehlbildungen oder ein hohes Ausmaß von Leiden und Schmerzen, treffen gerade auf jene Gruppe von Menschen mit Down-Syndrom selten zu. Diese sind jedoch am stärksten dem vorgeburtlichen Selektionsdruck ausgesetzt. Aktuelle Forderungen nach einem ‚Down-Screening’, also die Untersuchung aller Schwangeren auf das Down-Syndrom, bestätigen dies.
Der Medizinjournalist und Sprecher des Netzwerks gegen Selektion durch Pränataldiagnostik Harry Kunz beschrieb auf der Tagung für die jetzt vom Bundestag begrenzt zugelassene Präimplantationsdiagnostik (PID) eine absehbare vergleichbare Ausweitungstendenz: So sei die geforderte strikte Begrenzung auf  „schwere Erbkrankheiten"  in der Praxis kaum durchführbar. Was als „schwere“ Krankheit angesehen wird, ist immer subjektiv bestimmt – und deshalb auch durch Ethikkommissionen nicht objektiv festlegbar. Auch eine Geschlechtswahl und die Berücksichtigung sonstiger Informationen über  nicht krankheitsrelevante Merkmale des Kindes können künftig nicht ausgeschlossen werden.  TagungsteilnehmerInnen verwiesen zudem darauf, dass mit der PID auch ökonomische und forschungspolitische Interessen verbunden seien: Die Fortpflanzungsmedizin sähe in der Zulassung der PID bei der künstlichen Befruchtung ein zusätzliches Geschäftsfeld, und die Stammzell-Forschung verbinde mit den überzähligem Embryonen, die bei der PID notwendig anfallen, die Hoffnung auf eine Lockerung des Stammzellgesetzes.

Die Anwendungseskalation vorgeburtlicher Diagnostik zeigt lebenden Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen deutlich die fortbestehende Ablehnung und Stigmatisierung auf und konfrontiert sie mit einer doppelten Botschaft: Wir haben nichts gegen dich und deine Existenz. Aber wir halten es für sinnvoll, nach werdenden Menschen deiner Art zu suchen und ihre Existenz zu vermeiden.  
Die Tagung wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
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Info:

Das Netzwerk gegen Selektion durch Pränatal​diagnostik ist ein bundesweiter Zusammenschluss von rund 300 engagierten Organisationen und Einzelpersonen aus den Bereichen Schwangerenkonfliktberatung, medizinische Berufe (Ärztinnen und Hebammen), Frauengesundheitsbewegung und  Selbsthilfe. Ihm gehören u.a. der Deutsche Hebammenverband, der AWO-Bundesverband und der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte (BVKM) an.

Gemeinsam ist ihnen die Kritik gegenüber

-         der routinemäßigen Einbindung der Pränataldiagnostik in die allgemeine Schwangerenvorsorge,

-         dem am sog. Risiko orientierten Umgang mit schwangeren Frauen,

-         und den selektiven Wirkungen vieler vorgeburtlichen Untersuchungen.

   Nähere Informationen:  sprecherinnen@netzwerk-praenataldiagnostik.de
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Studium e.V.  ist die behinderungsübergreifende Vertretung behinderter und chronisch kranker Studierender, Absolventinnen, Absolventen und Studieninteressierter. Weitere Informationen: http://www.behinderung-und-studium.de 
Pränatal​diagnostik (PND)  bezeichnet Untersuchungen des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft. Der überwiegende Teil dieser Untersuchungen fahndet nach vorgeburtlich erkennbaren Krankheiten oder Behinderungen, für die keine therapeutische Optionen bestehen und die daher meist in eine Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch münden

Präimplantationsdiagnostik (PID) – Diagnoseverfahren, das eine künstliche Befruchtung voraussetzt. Befruchtete Eizellen werden vor der Einpflanzung in den Körper der Frau auf genetische Abweichungen untersucht
